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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Willkommen zur online Strahlenschutzbelehrung des Instituts für Physik der Universität Mainz. Mitarbeiter, deren Arbeit den Umgang mit ionisierender Strahlung beinhaltet, sind verpflichtet, sich diese Unterweisung einmal im Jahr anzuschauen und ihr Verständnis durch das Bestehen eines Quiz am Ende dieser Belehrung zu dokumentieren.



Strahlenschutzverordnung 

• Definiert den rechtlichen Rahmen für den Erwerb, die 
Verwahrung, den Umgang und die Entsorgung von 
radioaktiven Stoffen (künstlich und natürlich)

• Bestimmt den Betrieb von Anlagen, welche ionisierende 
Strahlung von >5keV (Elektronen ab 1MeV) erzeugt

• Photonen von 5keV-1MeV werden von der 
Röntgenverordnung erfasst

• Definiert die Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeiten mit und 
in der Umgebung von radioaktiven Quellen

• Legt Regeln für den Transport von Quellen fest

• Ziel: Schutz der Menschen und der Natur vor schädlicher 
ionisierender Strahlung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Grundlage der Arbeit mit ionisierender Strahlung ist die Einhaltung der Strahlenschutzverordnung, welche den rechtlichen Rahmen für Erwerb, Verwahrung, Umgang und Entsorgung von radioaktiven Soffen definiert. Sie legt die Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeiten mit radioaktiven Quellen und den Schutz der Umgebung fest. Damit eingeschlossen ist auch der Transport solcher Quellen. Das alles hat das Ziel, Mensch und Natur vor Schäden durch ionisierende Strahlung zu schützen.  



Verantwortlichkeiten
• Strahlenschutzverantwortlicher ist, als Eigentümer der 

Anlagen, der Präsident der Universität
• Im Auftrag des Strahlenschutzverantwortlichen 

übernimmt der Strahlenschutzbeauftragte die 
Verantwortung im Institut:

 Karl Geib    Peter Blümler
 Raum 04-217   Raum 02-325
     Geb. 2.412    Geb. 2.413
 Tel. 39-23660   Tel.: 39-24240

karl.geib@uni-mainz.de bluemler@uni-mainz.de

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Verantwortlich für den Umgang mit radioaktiven Substanzen am Institut ist der Eigentümer der Anlagen, hier also der Präsident der JGU. Dieser bestellt aber Strahlenschutzbeauftragte, um die Sicherheit am Institut zu gewährleisten. Für die Physik sind das Karl Geib und Peter Blümler, die Sie bei allen Fragen zur Beschaffung, Umgang, Transport und Entsorgung radioaktiver Stoffe kontaktieren müssen.

mailto:karl.geib@uni-mainz.de
mailto:bluemler@uni-mainz.de


Radioaktivität
      Reichweite in Luft 
– γ-Strahlung    viele Meter
– ß-Strahlung (Elektron oder Positronen) 3 Meter (E=1MeV)
– α-Strahlung (He-Kerne) 6 cm (E= 5MeV)
– Neutronen aus Kernzerfällen viele Meter

– Kosmische Strahlung (hauptsächlich Müonen)

• Künstlich erzeugte Strahlung
– Gammas (z.B. Bremsstrahlung von Elektronen)
– Geladene Teilchen aus Beschleunigern 
– Teilchen aus sekundären Prozessen 

(Neutronen, Protonen, α-Teilchen, Pionen, Müonen …)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Radioaktivität wird unterschieden nach der Art und Energie der ausgesandten Strahlung. Danach bemisst sich auch Reichweite und mögliche Abschirmung. Gamma-Strahlung sind hochenergetische Photonen mit vielen Metern Reichweite in LuftBeta Strahlung sind entweder Elektronen oder Positronen mit einigen Metern Reichweite (Positronen annihilieren dabei unter Aussendung von gammas)Alpha Strahlung besteht aus Helium-Kernen und hat nur eine kurze Reichweite von mm bis cmWeiterhin können auch Neutronen bei Kernzerfällen entstehen, die viele Meter weit gelangen können. Weiterhin besteht hier die Gefahr der Aktivierung von Materialien.Ionisierende Strahlung kann auch künstlich entstehen, z.B. durch Bremsstrahlung von Elektronen (z.B. beim Abschirmen von beta-Strahlern) welche dann zu hochenergetischen Photonen (also Röntgen oder gamma Strahlen umgewandelt werden).Beschleuniger können geladene Teilchen erzeugen und weiterhin sind sekundäre Prozesse beim Kernzerfall oder auch bei Wechselwirkung mit der Umgebung zu berücksichtigen



Einheiten
• Aktivität: Zerfälle pro Sekunde

– Einheit Bequerel: 1Bq = 1 Zerfall/s
• Energiedeposition pro kg:  D = ΔE/Δm  Energiedosis

– Einheit Gray: Gy = J/kg

• Äquivalentdosis H=wR·D berücksichtigt biologische Wirkung 
– Einheit Sievert: Sv = J/kg
– Wichtungsfaktoren ( Qualitätsfaktor, QF ) 

Strahlenart Energie (MeV) keV/µm QF
α-Teilchen 5 90 20
Schnelle Neutronen 6 20 10
Protonen 2 17 10
Röntgen 0.2 2.5 1
60Co 1.25 0.3 1
β-Strahlung 2 0.3 1

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Aktivität einer radioaktiven Quelle wird in Zerfällen pro Sekunde oder Bequerel bestimmt, was aber noch nichts über die Wechselwirkung der Strahlung mit Materie also auch dem menschlichen Körper aussagt. Diese wird in Gray angegeben, wobei ein Gray der deponierten Energie von einem Joule pro kg Gewebe entspricht. Da unterschiedliche Strahlungstypen unterschiedlich starke Wirkung auf biologische Zellen haben, wird eine Äquivalentdosis definiert, wobei die Energiedosis mit einem Wichtungsfaktor multipliziert wird. Dieser Wichtungsfaktor berücksichtigt die Art der Strahlung, ihre Energie und die Art ihrer Verabreichung. So hat alpha-Strahlung die von aussen auf den Körper trifft einen geringen oder sogar keinen Wichtungsfaktor, da sie bereits oft durch Kleidung vollständig abgeschirmt wird, wird der Strahler aber inkorporiert, also eingeatmet oder geschluckt, so bekommt sie den höchsten Wert von 20. Die Einheit der Äquivalentdosis ist das Sievert und die wichtigste Größe im Strahlenschutz. Oft wird statt der Dosis die Dosisleistung, das ist Dosis pro Zeit, angegeben.



Wirkung von ionisierender Strahlung

Direkte Wirkung
• Hoher Energieübertrag (Anregung) 

auf Molekül und direkte 
Dissoziation

• Proteine, Polysaccharide, 
Fettsäuren recht resistent, bzw. 
werden schnell abgebaut und 
ersetzt

• Gefährdet: Nukleinsäuren, aber 
recht effiziente 
Reparaturmechanismen

ca. 1014 Ionenpaare durch natürliche Strahlenexposition pro 
Jahr und kg Körpergewicht

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Wirkung ionisierender Strahlung in biologischen Zellen ist erwartungsgemäß abhängig von der Art der Strahlung. Die Kreuze in der schematisch dargestellten Zelle sollen Ionen oder Radikale darstellen, die durch unterschiedliche Strahlungsarten erzeugt werden. Je nach Kontakt werden so Ionen oder Radikale übertragen. Die Zelle hat aber wirksame Mechanismen zum Abbau dieser sehr reaktiven Spezies. Ein direkter Treffer der DNA im Zellkern ist eher unwahrscheinlich, aber auch hier gibt es effiziente Reparaturmechanismen
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Dies ist hier nochmals dargestellt. Die direkte Wechselwirkung der Strahlung mit Materie führt zu Ionisation oder Anregung von Molekülen. Die meisten rekombinieren dabei direkt wieder oder aber es entstehen womöglich schädliche Substanzen oder direkte Schäden an den Molekülen. Abhängig von der Konzentration , d.h. der Dosis, kann die Zelle diese Schäden wieder reparieren. In seltenen Fällen kann der Schaden bestehen bleiben.



Strahlenschädigung

Nicht-stochastische (deterministische) Schädigungen
• Individuelle Schwelle ab der Strahlenfolgeerscheinungen auftreten
• Unterhalb der Schwelle (ca. 0.5 Sv): Reparaturmechanismen der Zellen und damit 

keine sofort erkennbare Effekte
• Oberhalb der Schwelle steigen Erscheinungen an (proportional mit Dosis). 

Z. B. massive Organschäden/Strahlenkrankheit (Haut, Haare, Darm)

Stochastische Schädigungen (z.B. 
Krebserkrankungen)
Schädigung zufallsabhängig (z.B. Mutationen)
Höhe der Dosis beeinflusst nicht Schwere 
sondern Wahrscheinlichkeit der Schädigung
Keine Schwellendosis !

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Aufgrund dieser individuell unterschiedlichen Reparaturfähigkeit der Zellen unterscheidet man zwischen deterministischen und stochastischen Strahlenschäden. Bei den deterministischen gibt es eine individuelle Schwelle unterhalb der der Körper mit den Schäden fertig wird. Oberhalb dieser Schwelle steigen die Erkrankungen dann mit der Dosis an. Stochastische Schädigungen sind dagegen zufällig und können immer auftreten. Die Höhe der Dosis beeinflusst dann aber die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Krankheit auftritt.



Typische Werte/Schäden

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Hier sind typische Tätigkeiten und Erkrankungen gegen Dosis bzw. Dosisleistung aufgetragen. So ca. 1-2 mSv ist die typische Strahlenbelastung pro Jahr in der BRD. 20 mSv pro Jahr (bzw. 400 mSv im gesamten Berufsleben) ist der für den beruflichen Strahlenschutz limitierende Wert. Ist dieser Wert erreicht darf die entsprechende Person keine weitere Arbeit mit Strahlungsquellen ausführen. Man sieht aber auch, dass es Gebiete in Brasilien und Iran gibt, wo die natürliche Strahlenbelastung das 10fache dieses Wertes beträgt. Die typische Schwellendosis, ab der biologische Veränderungen nachweisbar sind, liegt knapp darüber, bei ca. 250 mSv. Ab ca. 1 Sv kommt es zu vorübergehender Strahlenkrankheit (Kater), ca. 4 Sv verursachen dann bereits 50% Todesfälle ohne medizinische Hilfe. 7 Sv gelten gemeinhin als tödlich.



Strahlenbelastung
Belastung durch natürliche

und zivilisatorische Strahlung der Gesamtbevölkerung 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die typische Strahlenbelastung von 1-2 mSv pro Jahr ist regional sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt wird aber knapp die Hälfte durch Inhalation des alpha-Strahlers Radon-222 aus der Uran-Zerfallsreihe verursacht. Die andere Hälfte verteilt sich recht gleichmäßig auf kosmische und terrestrische Strahlung, sowie die Aufnahme von Radionukliden. Künstliche oder zivilisatorische Strahlenbelastungen sind mit weit über 90% durch medizinische Untersuchungen und Therapien verursacht (wiederum über die Gesamtbevölkerung gemittelt).



Spätfolgen
Häufigsten Spätschäden aufgrund lokaler Bestrahlung sind:
• Katarakt Linsentrübung aufgrund gestörter Zellteilung
•  Hautschäden Pigmentierung, Geschwüre, krebsartige Entartung

Bei Ganzkörperbestrahlung:
•  Tumore in jedem Organ möglich (Warhscheinlichkeiten für jedes Organ und 
    Individuum unterschiedlich)
Zeitspanne 10-15 Jahre für Leukämie und 25-40Jahre für Hautkrebs

Zusätzliches Krebsrisiko pro Sv = 5%  
(muss zu 20% Risiko addiert werden)

Presenter-Notizen
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Spätfolgen durch erhöhte lokale Bestrahlung können vor allem in den Augen durch Linsentrübung auftreten, häufig sind auch Hautveränderungen ähnlich wie bei übermäßiger UV-Bestrahlung (die auch bereits ionisierend wirkt). Hier können Keratosen, Pigmentstörungen aber auch Tumore auftreten.  Bei Ganzkörperbestrahlung sind diese in allen Organen möglich. Das zusätzliche Krebsrisiko beträgt etwa 5% pro Sv.Die Tabelle zeigt, wie sich diese 5% auf die Organe verteilen und wie hoch die Prozentzahl tödlicher Krebsfälle dabei ist.



Terrestrische 
Strahlung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die lokale Strahlenbelastung in Deutschland zeigt einen deutlichen Nord-Süd Gradienten, weil die Norddeutsche Tiefebene im Wesentlichen aus angeschwemmtes Sediment besteht, während im Süden eruptive Gesteine häufig sind, die dann in Spuren Uran und Thorium und deren Zerfallsprodukte enthalten.



Terrestrische Strahlung

• Natürliche Strahlenbelastung aus der Erde 
schwankt sehr stark!

• Z.B hoch im Schwarzwald und Erzgebirge: 
früher Uranabbaugebiete

• Geringste Belastung in Norddeutschland 
(Sandboden)

• Hauptbelastung aus U-238 Zerfallskette: 
vor allem Radon-gas in Kellern

Presenter-Notizen
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In der oberen Tabelle links sieht man den Gehalt dreier natürlicher Isotope in verschiedenen Bodenarten. Eruptivgesteine wie Granit haben etwa den Zehnfachen Gehalt wie Sande. Die untere rechte Tabelle zeigt dies nochmal für Baustoffe. Die untere linke Tabelle zeigt die natürliche Belastung in verschiedenen Gebieten auf der Erde. Diese kann durchaus das Lebensberufslimit überschreiten.



Beruflicher Strahlenschutz

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Kommen wir nun zu den rechtlichen Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien des beruflichen Strahlenschutzes.



Kennzeichnung

• Strahlenschutzverordnung
– Kennzeichnung von Präparaten
– Kennzeichnung von Kontroll- 

bzw. Sperrbereichen
– Kennzeichen NICHT in den Müll 

tun!

• Röntgenverordnung
 (kein spezielles Zeichen!)

Röntgenstrahlung – kein Zutritt

Presenter-Notizen
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Alle radioaktiven Präparate sowie die Räumlichkeiten und Apparaturen, in denen sie verwendet werden, sind mit dem Radioaktiv-Zeichen versehen, das ist ein schwarzes Flügelrad in einem gelben Dreieck.Dieses Schild aus welchem Grund auch immer nie in den Müll geben, das verursacht womöglich größere Suchaktionen. Geben Sie es dem Strahlenschutzbeauftragten.Röntgengeräte haben kein eigenes Kennzeichen. Vor ihnen wird mit einem Warnschild mit Schriftzug gewarnt.



Strahlenschutzbereich

Allgemeines Staatsgebiet: <1 mSv/a

Überwachungsbereich: >1 mSv/2000h

Kontrollbereich: >6 mSv/2000h

Sperrbereich: >3 mSv/h

Presenter-Notizen
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Räumlichkeiten, in denen permanent radioaktive Quellen lagern, werden anhand der zu erwartenden Dosisleistung charakterisiert. Alles unter 1 mSv/a entspricht der durchschnittlichen Strahlenbelastung in Deutschland und ist nicht kennzeichnungspflichtig. In einem Bereich von 1-6 mSv/2000h (das ist in etwa ein Arbeitsjahr) genügt die Kennzeichnung als Überwachungsbereich. Dort müssen Mitarbeiter auf Gefahren hingewiesen werden, bedürfen aber keiner speziellen Einweisung und Überwachung durch fachkundiges Personal. Dies können auch Besucher oder Service-Personal sein. Ab einer Dosisleistung von mehr als 6 mSv pro Arbeitsjahr müssen Räume als Kontrollbereich gekennzeichnet werden. Ein einfacher Zugang ist durch geeignete Schliessmechanismen zu unterbinden. Für Arbeiten darin bedarf es einer Schulung durch fachkundiges Personal, Überwachung durch Dosimeter und regelmässige medizinische Kontrollen. Diese Räume sind nur für die gezielte Durchführung von Arbeiten zu betreten (kein überflüssiger Aufenthalt). Für Besucher, Service-Personal sind sie nicht zugänglich. Für Jugendliche, Schwangere oder Stillende gelten zusätzliche Beschränkungen.Bestimmte Teile des Kontrollbereichs können zusätzlich als Sperrbereich ausgewiesen werden, wenn dort eine Strahlenbelastung von mehr als 3 mSv pro  Stunde zu erwarten sind. Diese Bereiche dürfen nur aus zwingenden Gründen unter Aufsicht des Strahlenschutzbeauftragten betreten werden.



Regeln beim Umgang mit radioaktiven Stoffen

Alle Räumlichkeiten, in denen dauerhaft oder gelegentlich radioaktive 
Präparate oder andere Quellen ionisierender Strahlung  Verwendung 
finden oder gelagert werden, bedürfen UNBEDINGT einer 
UMGANGSGEHMIGUNG und KENNZEICHNUNG! (durch den 
Strahlenschutzbeauftragten)

• Essen, trinken, rauchen ist nicht gestattet !!
• Vor dem Umgang mit radioaktiven Stoffen nachdenken!
 
“4A-Regel”:

– Abstand zur Quelle so groß wie möglich
– Aufenthaltszeit im Bereich der Quelle so kurz wie möglich
– Aktivivität der Quelle so gering wie möglich
– Abschirmung der Quelle so dick wie nötig

Presenter-Notizen
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ABER: Grundsätzlich gilt alle Räumlichkeiten, in denen dauerhaft oder gelegentlich radioaktive Präparaten oder andere Quellen ionisierender Strahlung  Verwendung finden oder gelagert werden, bedürfen UNBEDINGT einer UMGANGSGEHMIGUNG und KENNZEICHNUNG! Dies erfolgt durch den Strahlenschutzbeauftragten. Die Umgangsgenehmigungen müssen permanent ausgehängt und einsehbar sein.Dort ist grundsätzlich essen, trinken und rauchen nicht gestattet!Vor dem Umgang mit radioaktiven Stoffen sollte man es sich zur Regel machen, die Abläufe zu durchdenken, um die 4A Regeln einzuhalten.Diese sind…Abstand zur Quelle so groß wie möglichAufenthaltszeit im Bereich der Quelle so kurz wie möglichAktivivität der Quelle so gering wie möglichAbschirmung der Quelle so dick wie nötig



Regeln beim Umgang mit radioaktiven Stoffen

• Offene Quellen
– Arbeitsplatz so einrichten, dass keine Kontamination passieren kann (z.B. 

Auffangwanne)
– Schutzkleidung und Handschuh tragen
– Kontamination sofort dem Strahlenschutzbeauftragten melden!

WICHTIG: Selbst über lokale Gegebenheiten informieren!

Presenter-Notizen
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Bei offenen also nicht eingekapselten Quellen besteht darüber hinaus die Gefahr der Kontamination. In der Regel handhaben wir in der Physik keine solchen Quellen. Beim Umgang sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen (z.B. Auffangwannen bei flüssigen Proben und Pulvern, Abzugseinrichtung bei gasförmigen Proben). Schutzkleidung und Handschuhe sind immer zu tragen. Eine gesonderte Unterweisung durch den Strahlenschutzbeauftragten ist hierfür unablässig.WICHTIG ist, dass man sich immer selbst über die lokalen Gegebenheiten informiert (z.B. über die ausgehängten Umgangsgenehmigungen)



Körperdosis Grenzwerte der Körperdosis (mSv) / Jahr

Beruflich 
strahlenexponierte 

Personen

Nicht beruflich 
strahlenexponierte 

Personen
Effektive Dosis (gewichteter Mittelwert) 20 1
Organdosis: Keimdrüsen, Gebärmutter, 
rotes Knochenmark

50 entfällt

Organdosis: Augenlinse 150*) 15

Organdosis: Schilddrüse, 
Knochenoberfläche

300 entfällt

Organdosis: Hände, Unterarme, Füße, 
Knöchel, Haut

500 50

Organdosis: Dickdarm, Lunge, Magen, 
Blase, Leber etc.

150 entfällt

Grenzwerte für Körperdosen

Presenter-Notizen
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Im beruflichen Strahlenschutz gelten weiterhin folgende Grenzwerte für lokale Dosen. In der Regel wird dabei aber nur die Körperdosis als gewichteter Mittelwert geschätzt bzw. durch ein Dosimeter ermittelt. Zusätzlich gibt es lokale Dosimeter für Augen in Form von Brillen, Fingern in Form von Ringen usw. Sollten diese für Ihre Arbeiten notwendig sein, wenden Sie sich bitte an den Strahlenschutzbeauftragten.



Dosimetrie
Überwachung durch Dosimeter vorgeschrieben für 
Personen, die im Kontrollbereich arbeiten (> 6 mSv, Kat A)

Müssen dann bei Umgang mit Quellen getragen werden

Filmdosimeter
(β) γ x-ray

Albedo- (Thermolumineszenz)
Dosimeter: n (β) γ x-ray
Neutronen > 0.5 eV

Spezielle Dosimeter
(Finger, Armband, Kopf)

Presenter-Notizen
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Dosimeter werden zentral durch den Strahlenschutzbeauftragten bestellt, monatlich gewechselt und zur Auswertung geschickt. Typischer Weise benutzen wir zwei Typen in der Physik. Filmdosimeter für beta und gamma-Strahler und Albedodosimeter für die zusätzliche Erfassung von Neutronen oberhalb von einem halben Elektronenvolt.



Dosimeter

Gebäude 2.412
2. Obergeschoss 02-531

Presenter-Notizen
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Sollten die Dosimeter gerade nicht benutzt werden, sollten an einem speziellen Brett im Gebäude 2.413 -2 Stock neben Raum 02-531 gelagert werden. Zu Monatsbeginn befinden sich dann auch dort die neuen Dosimeter.



Überwachung
jede Person, die durch berufliche Tätigkeit eine 
Jahresdosis von 1 mSv überschreiten könnte

*zahlt die wiss. AG

Kategorie A B

Mögliche Jahresdosis > 6 mSv 1 – 6 mSv

Betriebsärztliche

Untersuchung

Jährlich* Nicht zwingend,

Erst-/Eignungs-

Untersuchung*

Dosimeterüberwachung ja u.U.
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Die Überwachung von Personen, die arbeitsbedingt mit ionisierender Strahlung zu tun haben, erfolgt in zwei Kategorien. A: Alle die in Kontrollbereichen arbeiten (z.B. TRIGA-Reaktor) oder sonst womöglich eine Strahlenbelastung von über 6 mSv haben könnten. Diese müssen durch geeignete Dosimeter überwacht werden und einmal jährlich zu einer betriebsärztlichen Untersuchung.Alle anderen fallen in Kategorie B. Hier erfolgt nur eine einmalige medizinische Eignungsuntersuchung. Ob eine dosimetrische Überwachung erfolgen muss, entscheidet der Strahlenschutzbeauftragte (bzw. ist der Umgangsgenehmigung zu entnehmen) 



Strahlenschutz
• Unterweisung (jährlich)
• Überwachung (neu 2019: SSR-Nr.)

– Medizinische Untersuchung (Hämatologie der Uni-klinik)
– Strahlenpass: Erfassung aller Expositionen an verschiedenen Orten
– Filmplaketten (Kontrollbereich): monatliche Auswertung
– Dosismessgeräte

• Absolute Grenzwerte der effektiven Dosis für strahlenexponierte 
Personen
– 20 mSv/a (neu 2019: auch Organdosis für Augenlinse )
– 400 mSv während des Berufslebens

• Tätigkeitsverbot 
– Personen unter 18 Jahren (Ausnahme: Ausbildung)
– Schwangere und stillende Frauen 

Presenter-Notizen
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Wie erfolgt der normale Strahlenschutz am Institut? Zunächst durch diese Unterweisung, die für alle Personen, die mit ionisierender Strahlung arbeiten erforderlich ist und jährlich wiederholt werden muss.Danach muss die Kategorie der Überwachung durch den Strahlenschutzbeauftragten festgelegt werden.Für Dosimeter und Strahlenpässe wird seit 2019 zusätzlich eine SSR-Nummer benötigt, dazu gleich mehr.Weiterhin können vom Strahlenschutzbeauftragten, Messgeräte und Dosimeter für vorübergehende Verwendung ausgeliehen werden.Wichtig sind die absoluten Grenzwerte für strahlenexponierte Personen von 20 mSv pro Jahr und 400 mSv während eines ganzen Berufslebens.Beim Wechsel der Arbeitsstelle sind vorherige dokumentierte Strahlendosen der dort zuständigen Überwachungsperson mitzuteilen.(von Null-verschiedene Dosiswerte aus der Dosimeterüberwachung werden vom Strahlenschutzbeauftragten mitgeteilt)Weiterhin muss das Tätigkeitsverbot für Jugendliche und Schwangere beachtet werden.



Strahlenpass

Neu (seit 7/20)
Alte Strahlenpässe sind weiter gültig

Bei Nutzung externer Einrichtungen mit möglicher
Strahlenexposition (z.B. BESSY, DESY, CERN..)

Dokumentation der gesammelten Dosis

Beantragung über P. Blümler (ca. 1 Monat Vorlauf)
Eine Anleitung befindet sich auf dieser Webseite

Kauf über Institutssekretariate 

Es wird eine SSR benötigt.

Presenter-Notizen
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Viele Mitarbeiter, die an externen Experimenten (wie z.B. BESSY, DESY, etc.) arbeiten benötigen einen Strahlenpass zur Dokumentation der gesammelten Dosis.Ein solcher Strahlenpass kann über die Institutssekretariate gekauft werden. Die Beantragung erfolgt über Peter Blümler, rechnen Sie dabei mit einem Monat Vorlauf.Auf der Webseite des Strahlenschutzes befindet sich eine detaillierte Anleitung.



SSR-Nr.

• StrahlenSchutzRegistrier-Nummer
Für Strahlenpassinhaber (bitte hineinschreiben) 
und Dosis-überwachte Personen
Kann über: https://ssr.bfs.de/ssr/
erhalten werden! 
(mittels Sozialversicherungsnr.)

Bitte Zertifikat ausdrucken (PDF) und speichern 
(→ P. Blümler)

Presenter-Notizen
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Für die Vergabe von Dosimetern und Strahlenpässen wird seit 2019 eine SSR oder Strahlenschutzregistrier-Nummer gefordert.Diese ist über ein Web-Portal unter ssr.bfs.de/ssr erhalten werden. Dazu benötigt man seine Sozial- oder Rentenversicherungsnummer.Dabei wird ein Zertifikat erstellt, das man unbedingt speichern sollte und eine Kopie an Peter Blümler schicken sollte.

https://ssr.bfs.de/ssr/


Was gibt es im Institut?
• Radioaktive Quellen in den Arbeitsgruppen

– Für alle Quellen gibt es Umgangsgenehmigungen für bestimmte 
Räume! D.h. Quellen dürfen ausschließlich dort benutzt werden!

– Lagerung erfolgt in Tresor/Stahlschrank
– Dokumentation notwendig, wo sich Strahler befindet (“Tresorbuch”)

• Radioaktive Quellen in den Praktika
– Auch hier liegen Umgangsgenehmigungen für bestimmte Räume vor! 

• Anschaffung/Entsorgung radioaktiver Stoffe erfolgt über 
Strahlenschutzbeauftragten (P. Blümler, Karl Geib)

• Anträge/Änderungen der Umgangsgenehmigung müssen über 
Strahlenschutzbeauftragten (P. Blümler, Karl Geib) erfolgen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Für die Arbeiten am Institut für Physik gibt es für die Quellen in den Arbeitsgruppen Umgangsgenehmigungen für die ausgewiesenen Räume. Nur in diesen darf mit den Quellen hantiert werden. Die Lagerung erfolgt diebstahlgesichert in Tresoren oder Stahlschränken. Für eine Dokumentation wer welchen Strahler benutzt gibt es Tresorbücher, die auszufüllen sind. Wir ein Strahler in eine Apparatur eingebaut, so ist diese mit einem Radioaktiv Zeichen zu versehen.Gleiches gilt für die Quellen in den Praktika.Anschaffung/Entsorgung radioaktiver Stoffe erfolgt über Strahlenschutzbeauftragten, ebenso Anträge/Änderungen der Umgangsgenehmigung.Die Strahlenschutzbeauftragten sind P. Blümler und Karl Geib.



Beantworten Sie nun, nachdem Sie das Video ganz 
angesehen haben, bitte das folgende kurze Quiz anhand 
des auf dieser Webseite bereitgestellten Antwortbogens. 
Geben Sie diesen anschliessend Peter Blümler 
(bluemler@uni-mainz.de) oder in einem Sekretariat ab.

Ein korrekt beantwortetes Quiz berechtigt Sie für ein 
weiteres Jahr zum Umgang mit ionisierender Strahlung.

Bei weiteren Fragen zum Thema Strahlenschutz bitte an 
dieselbe Adresse

Bestätigung der Teilnahme

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wenn Sie nun dieses Video aufmerksam verfolgt haben, beantworten Sie bitte noch das folgende kleine Quiz. Dazu finden Sie einen Antwortbogen auf dieser Webseite. Schicken oder geben Sie dieses Formular bitte Peter Blümler oder einem Sekretariat. Ein korrekt beantwortetes Quiz berechtigt Sie für ein weiteres Jahr zum Umgang mit ionisierender Strhalung. Für weitere Fragen zum Thema Strahlenschutz stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

mailto:bluemler@uni-mainz.de


QUIZ
a) In welcher Einheit wird die (biologisch) effektive Dosis 

bestimmt?
b) Welche effektive Dosis darf bei Arbeiten mit radio-

aktiven Proben pro Jahr nicht überschritten werden?
c) Nennen Sie mindestens einen der Strahlenschutz-

beauftragen am Institut für Physik.
d) Welche Strahlung hat den höchsten Wichtungsfaktor?
e) Was ist die „4A Regel“?
f) Was darf man niemals mit einem „Radioaktiv“-Schild 

machen?
g) Was muss erfüllt sein, damit man mit radioaktiven 

Proben in bestimmten Räumen arbeiten darf?
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